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                            Wie barrierefrei ist diese Webseite?

                            
                                Erklärung zur digitalen Barrierefreiheit
                            



                            Wen können Sie bei Anmerkungen oder Fragen zur digitalen Barrierefreiheit (Feedbackoption) kontaktieren?

                            
                                Name: Herr Knecht

                                Email: *protected email*


                                Telefon: 030-4664-0
                            


                            Wo gibt es zusätzliche Informationen zur Barrierefreiheit im Land Berlin?

                            
                                Barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
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                                    Seitennavigation


                                    	Einstiegsmöglichkeiten
	Ausbildung Polizistin / Polizist
		Mittlerer Dienst



	Studium Polizistin / Polizist
		Gehobener Dienst



	Objektschutz
	Gefangenenbewachungsdienst
	Quereinstieg Kriminalpolizei
	Karriere Verwaltung/ Fachberufe
		Berufseinstieg und Berufswechsel
	Ausbildung Verwaltung
	Ausbildung IT
	Duales Studium
	Werkstudium



	Höherer Dienst Polizei
	Praktikum



	Berufsfelder
	Schutzpolizei
	Kriminalpolizei
	Objektschutz
	Gefangenenwesen
	Verwaltung
	Informationstechnik (IT)
	Medizin
	Naturwissenschaften
	Handwerk und Technik
	Bildung
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	Berufsberatung
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                    Startseite › Fehler 404                

            

        


    
        404 error!

        Es tut uns leid, wir konnten den gewünschten Inhalt nicht finden. Bitte besuchen Sie unsere Homepage, um Ihre Reise fortzusetzen.

    












            
        

    
        Einstellungsverfahren    


            
            
                                    
                    
                        Hinweise für deine Bewerbung

                    


                            
                                    
                    
                        Nur eine Bewerbung je Einstellungszeitraum ist zulässig, aber es gibt Optionsentscheidungen – wie funktioniert das?

Wenn du die für den gehobenen Dienst erforderliche Hochschulzugangsberechtigung besitzt, kannst du dich für den gehobenen Dienst der Schutzpolizei bewerben. Optional wird deine Bewerbung automatisch auch für den mittleren Dienst der Schutzpolizei berücksichtigt, wenn dein Prüfungsergebnis nicht für eine Einstellung in den gehobenen Dienst ausreicht.

Bei der Bewerbung für den gehobenen Dienst der Kriminalpolizei hast du die Möglichkeit, im Bewerbungsbogen anzugeben, dass deine Bewerbung auch für den gehobenen Dienst der Schutzpolizei berücksichtigt werden soll. Hierzu gibt es eine Frage im Bewerbungsbogen, die du mit „Ja“ beantworten solltest, wenn du zunächst in beiden Laufbahnen des gehobenen Dienstes berücksichtigt werden möchtest.

                    


                            
                                    
                    
                        Achtung! Einstellung in den mittleren Dienst – was ist zu beachten?

Bitte beachte bei deiner Bewerbung, dass du im Falle deiner Einstellung in den mittleren Dienst der Schutzpolizei nicht mehr an künftigen regulären Auswahlverfahren für Neueinstellungen in den gehobenen Dienst der Schutz- oder Kriminalpolizei teilnehmen darfst. Dir stehen dann für einen Aufstieg ausschließlich die behördeninternen laufbahnrechtlichen Aufstiegsverfahren zur Verfügung.

Für Anwärterinnen und Anwärter mit Hochschulzugangsberechtigung und herausragenden Leistungen im ersten Jahr der Ausbildung für den mittleren Dienst wird es nach dem ersten Ausbildungsjahr die Möglichkeit geben, ohne Teilnahme an einem Auswahlverfahren das Studium für den gehobenen Dienst der Schutzpolizei aufzunehmen.

                    


                            
                                    
                    
                        Empfehlungen für die Kommunikation im Auswahlverfahren

Die Kommunikation wird während des gesamten Auswahlverfahrens nahezu ausschließlich per E-Mail und über deine Postbox im Bewerbungsportal erfolgen (erfordert Fertigstellung des Bewerbungsbogens). In der Postbox kannst du tagesaktuell den Stand deiner Bewerbung sowie die gesamte Kommunikation mit dem Einstellungsbüro einsehen.

Da unsere E-Mails häufig Fristen enthalten, empfehlen wir dringend, deine E-Mails und deine Postbox regelmäßig zu prüfen. Kontrolliere bitte auch deinen Spam-Ordner. Bitte stelle sicher, dass du keinen anderen Personen Zugriff auf deine Kommunikation mit der Polizei Berlin gewährst.

                    


                            
                                    
                    
                        Bitte beachte im eigenen Interesse die Hinweise und klicke erst dann auf den folgenden Link, der dich zum Bewerbungsportal weiterleiten wird.

                    


                            
                                    
                                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                            Ich habe alle Hinweise zur Kenntnis genommen.                                        
                                    

                                                                                                        
                                        
                                        
                                            Ich habe die Einstellungsvoraussetzungen gelesen und erfülle die Voraussetzungen bis zum angestrebten Einstellungszeitpunkt.                                        
                                    

                                                                                                


                            
                                Jetzt bewerben                            
                        

                    
                                    

    


            
        

    
        Einstellungsvoraussetzungen höherer Dienst    


            
            
                                    
                    
                        Einstellungsverfahren

Die Einstellung für den höheren Polizeivollzugsdienst erfolgt einmal im Jahr, jeweils zum 01. März. Die Ausschreibung erfolgt in der Regel im August des Vorjahres im Karriereportal des Landes Berlin.

Haben Sie Interesse an einer Tätigkeit als Führungskraft im höheren Polizeivollzugsdienst der Polizei Berlin und möchten gern über den Beginn der nächsten Ausschreibung informiert werden, dann lassen Sie uns einfach Ihren E-Mail-Kontakt zu kommen oder rufen sie uns an!

E-Mail: *protected email*


                    


                                    

    


            
        

    
        Einstellungsvoraussetzungen gehobener Dienst    


            
            
                                    
                    
                        In die Laufbahn des gehobenen Dienstes der Schutz- oder Kriminalpolizei darfst du eingestellt werden, wenn du Folgendes erfüllst:

	Du bist Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland oder Staatsangehörige bzw. Staatsangehöriger eines Mitgliedslandes der Europäischen Union. Für Angehörige anderer Nationalitäten gelten Sonderregelungen – bei Bedarf bitte erfragen.
	Du bietest die Gewähr dafür, dass du jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung von Berlin eintrittst.
	Du besitzt eine Fahrerlaubnis (Klasse B für Schaltgetriebe) ODER weist den Besitz im Studium spätestens bis Ende des 2. Semesters nach.
	Du besitzt das Deutschen Schwimmabzeichen mindestens in Bronze, das zum Einstellungstermin nicht älter als 36 Monate ist.
	Du bestehst die Einstellungsprüfung und bist auch körperlich den anspruchsvollen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes in jeder Hinsicht gewachsen.
	Du bist nach polizeiärztlicher Untersuchung gesundheitlich geeignet, also vollzugsdiensttauglich. Hinweis: Auch mit Sehhilfe (Brille, Kontaktlinsen) kannst du eingestellt werden, wenn deine Sehfähigkeit mit Sehhilfe ausreichend für das Bestehen der polizeiärztlichen Untersuchung ist. Die Regelungen für die Mindestsehleistungen im Polizeivollzugsdienst kannst du den Hinweisen zur Polizeidiensttauglichkeit entnehmen.
	Du bist deiner Persönlichkeit nach für den Polizeivollzugsdienst geeignet. Das bedeutet auch, dass du einen einwandfreien Leumund und vor allem keine Vorstrafen hast.


                    


                            
                                    
                    
                        Welchen Schulabschluss benötige ich und wie alt darf ich sein?

Für den gehobenen Dienst der Schutz- und Kriminalpolizei benötigst du mindestens die Fachhochschulreife bzw. das Abitur oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand. Es gibt keinen erforderlichen Mindestnotendurchschnitt.

Bei der Einstellung (Beginn des Studiums) darfst du nicht älter als 35 Jahre sein.

                    


                            
                                    
                    
                        Wichtiger Hinweis für Interessierte mit ausländischem Schulabschluss




Solltest du deinen Schulabschluss nicht in Deutschland erworben haben, vergewissere dich bitte vor deiner Bewerbung, dass dein Schulabschluss in Deutschland anerkannt wird und den hier geforderten Schulabschlüssen entspricht. Eine erste Orientierung, wie dein Abschluss zu bewerten ist, bietet die Internetplattform Informationsportal zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.Hier kannst du nach deinem Schulabschluss suchen und dir dessen Bewertung im Hinblick auf den Hochschulzugang in Deutschland anzeigen lassen.

Sobald du alle Einstellungstests absolviert hast und aufgrund deiner Ergebnisse eine Einstellung wahrscheinlich erscheint, wird eine Gleichwertigkeitsbescheinigung benötigt. Diese kannst du kostenpflichtig bei der Zeugnisanerkennungsstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie beantragen. Nähere Informationen zur Zeugnisanerkennung einschließlich der Antragsmodalitäten und -kosten erhältst du auf der Internetseite der zuständigen Senatsverwaltung. Bei Fragen in dieser Thematik nutze bitte die dort angegebenen Kontaktmöglichkeiten.







                    


                                    

    


            
        

    
        Einstellungsvoraussetzungen mittlerer Dienst    


            
            
                                    
                    
                        In die Laufbahn des mittleren Dienstes der Schutzpolizei darfst du eingestellt werden, wenn du Folgendes erfüllst:

	Du bist Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikel 116 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland oder Staatsangehörige bzw. Staatsangehöriger eines Mitgliedslandes der Europäischen Union. Für Angehörige anderer Nationalitäten gelten Sonderregelungen – bei Bedarf bitte erfragen.
	Du bietest die Gewähr dafür, dass du jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung von Berlin eintrittst.
	Du besitzt eine Fahrerlaubnis (Klasse B für Schaltgetriebe) ODER weist den Besitz in der Ausbildung spätestens bis Ende des 3. Semesters nach.
	Du besitzt das Deutschen Schwimmabzeichen mindestens in Bronze, das zum Einstellungstermin nicht älter als 36 Monate ist.
	Du bestehst die Einstellungsprüfung und bist auch körperlich den anspruchsvollen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes in jeder Hinsicht gewachsen.
	Du bist nach polizeiärztlicher Untersuchung gesundheitlich geeignet, also vollzugsdiensttauglich. Hinweis: Auch mit Sehhilfe (Brille, Kontaktlinsen) kannst du eingestellt werden, wenn deine Sehfähigkeit mit Sehhilfe ausreichend für das Bestehen der polizeiärztlichen Untersuchung ist. Die Regelungen für die Mindestsehleistungen im Polizeivollzugsdienst kannst du den Hinweisen zur Polizeidiensttauglichkeit entnehmen.
	Du bist deiner Persönlichkeit nach für den Polizeivollzugsdienst geeignet. Das bedeutet auch, dass du einen einwandfreien Leumund und vor allem keine Vorstrafen hast.


                    


                            
                                    
                    
                        Welchen Schulabschluss benötige ich und wie alt darf ich sein?

Entweder: Du verfügst über die erweiterte Berufsbildungsreife (ehemals: erweiterter Hauptschulabschluss) oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand?

	Dann darfst du nicht jünger als 15 Jahre und 8 Monate und nicht älter als 35 Jahre am Einstellungstag (Beginn der Ausbildung) sein.


Oder: Du verfügst über die Berufsbildungsreife (ehemals: Hauptschulabschluss) oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand und kannst auch eine abgeschlossene (mindestens 2-jährige) Berufsausbildung und eine mindestens 2-jährige hauptberufliche Tätigkeit nachweisen?

	Dann darfst du nicht jünger als 30 Jahre und nicht älter als 39 Jahre am Einstellungstag (Beginn der Ausbildung) sein.


Es gibt keinen erforderlichen Mindestnotendurchschnitt.

                    


                            
                                    
                    
                        Wichtiger Hinweis für Interessierte mit ausländischem Schulabschluss




Solltest du deinen Schulabschluss nicht in Deutschland erworben haben, vergewissere dich bitte vor deiner Bewerbung, dass dein Schulabschluss in Deutschland anerkannt wird und den hier geforderten Schulabschlüssen entspricht. Eine erste Orientierung, wie dein Abschluss zu bewerten ist, bietet die Internetplattform Informationsportal zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen.Hier kannst du nach deinem Schulabschluss suchen und dir dessen Bewertung im Hinblick auf den Hochschulzugang in Deutschland anzeigen lassen.

Sobald du alle Einstellungstests absolviert hast und aufgrund deiner Ergebnisse eine Einstellung wahrscheinlich erscheint, wird eine Gleichwertigkeitsbescheinigung benötigt. Diese kannst du kostenpflichtig bei der Zeugnisanerkennungsstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie beantragen. Nähere Informationen zur Zeugnisanerkennung einschließlich der Antragsmodalitäten und -kosten erhältst du auf der Internetseite der zuständigen Senatsverwaltung. Bei Fragen in dieser Thematik nutze bitte die dort angegebenen Kontaktmöglichkeiten.







                    


                                    

    


            
        

    
        Einstellungsverfahren Objektschutz    


            
            
                                    
                    
                        

Hinweise für die Kommunikation im Auswahlverfahren

Die Kommunikation wird während des gesamten Auswahlverfahrens nahezu ausschließlich per E-Mail und über deine Postbox im Bewerbungsportal erfolgen (erfordert Fertigstellung des Bewerbungsbogens). In der Postbox kannst du tagesaktuell den Stand deiner Bewerbung sowie die gesamte Kommunikation mit dem Einstellungsbüro einsehen.

Da unsere E-Mails häufig Fristen enthalten, empfehlen wir dringend, deine E-Mails und deine Postbox regelmäßig zu prüfen. Kontrolliere bitte auch deinen Spam-Ordner. Bitte stelle sicher, dass du keinen anderen Personen Zugriff auf deine Kommunikation mit der Polizei Berlin gewährst.

Bitte beachte im eigenen Interesse die Hinweise und klicke erst dann auf den folgenden Link, der dich zum Bewerbungsportal weiterleiten wird.





                    


                            
                                    
                                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                            Ich habe alle Hinweise zur Kenntnis genommen.                                        
                                    

                                                                                                        
                                        
                                        
                                            Ich habe die Einstellungsvoraussetzungen gelesen und erfülle die Voraussetzungen bis zum angestrebten Einstellungszeitpunkt.                                        
                                    

                                                                                                


                            
                                Jetzt bewerben                            
                        

                    
                                    

    


            
        

    
        Einstellungsvoraussetzungen Objektschutz    


            
            
                                    
                    
                        Als Tarifbeschäftigte bzw. Tarifbeschäftigter im Objektschutz darfst du eingestellt werden, wenn du Folgendes erfüllst:

	Du bist mindestens 18 Jahre alt.
	Du hast mindestens die Berufsbildungsreife (ehemals: Hauptschulabschluss) oder einen gleichwertigen Bildungsstand ODER: Falls du über keinen Schulabschluss verfügst, benötigst du mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer hauptberuflichen Tätigkeit (gerne in einem sicherheitsrelevanten Bereich – ist aber keine Bedingung!).
	Bei Nichtzugehörigkeit zur Europäischen Union: Du hast eine gültige unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.
	Du besitzt eine Fahrerlaubnis Klasse 3 bzw. B für Schaltgetriebe oder Klasse B mit Schlüsselzahl 197 für Automatik- und Schaltgetriebe.
	Du bestehst den Eignungstest und bist auch körperlich den Anforderungen des Einsatzes im Objektschutz in jeder Hinsicht gewachsen.
	Du hast einen einwandfreien Leumund, insbesondere keine Vorstrafen.
	Du bist nach polizeiärztlicher Untersuchung gesundheitlich für den Objektschutz geeignet.
	Du bist uneingeschränkt bereit und geeignet, im Schicht- und Wechselschichtdienst zu arbeiten.


Außerdem freuen wir uns, wenn du folgende Eigenschaften mitbringst:

Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, sich den Herausforderungen der vielschichtigen Bewachungsaufgaben mit vollem Einsatz zu stellen.

                    


                                    

    


            
        

    
        Einstellungsverfahren Gefangenenbewachungsdienst    


            
            
                                    
                    
                        

Hinweise für die Kommunikation im Auswahlverfahren

Die Kommunikation wird während des gesamten Auswahlverfahrens nahezu ausschließlich per E-Mail und über deine Postbox im Bewerbungsportal erfolgen (erfordert Fertigstellung des Bewerbungsbogens). In der Postbox kannst du tagesaktuell den Stand deiner Bewerbung sowie die gesamte Kommunikation mit dem Einstellungsbüro einsehen.

Da unsere E-Mails häufig Fristen enthalten, empfehlen wir dringend, deine E-Mails und deine Postbox regelmäßig zu prüfen. Kontrolliere bitte auch deinen Spam-Ordner. Bitte stelle sicher, dass du keinen anderen Personen Zugriff auf deine Kommunikation mit der Polizei Berlin gewährst.

Bitte beachte im eigenen Interesse die Hinweise und klicke erst dann auf den folgenden Link, der dich zum Bewerbungsportal weiterleiten wird.





                    


                            
                                    
                                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                            Ich habe alle Hinweise zur Kenntnis genommen.                                        
                                    

                                                                                                        
                                        
                                        
                                            Ich habe die Einstellungsvoraussetzungen gelesen und erfülle die Voraussetzungen bis zum angestrebten Einstellungszeitpunkt.                                        
                                    

                                                                                                


                            
                                Jetzt bewerben                            
                        

                    
                                    

    


            
        

    
        Einstellungsvoraussetzungen Gefangenenbewachungsdienst    


            
            
                                    
                    
                        Als Tarifbeschäftigte bzw. Tarifbeschäftigter im Gefangenenbewachungsdienst darfst du eingestellt werden, wenn du Folgendes erfüllst:

	Du bist mindestens 18 Jahre alt.
	Du hast mindestens die Berufsbildungsreife (ehemals: Hauptschulabschluss) oder einen gleichwertigen Bildungsstand. ODER: Falls du über keinen Schulabschluss verfügst, benötigst du mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer hauptberuflichen Tätigkeit (gerne in einem sicherheitsrelevanten Bereich – ist aber keine Bedingung!).
	Bei Nichtzugehörigkeit zur Europäischen Union: Du hast eine gültige unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.
	Du besitzt eine Fahrerlaubnis Klasse 3 bzw. B für Schaltgetriebe oder Klasse B mit Schlüsselzahl 197 für Automatik- und Schaltgetriebe.
	Du bestehst den Eignungstest und bist auch körperlich den Anforderungen des Einsatzes im Gefangenenbewachungsdienst in jeder Hinsicht gewachsen.
	Du hast einen einwandfreien Leumund, insbesondere keine Vorstrafen.
	Du bist nach polizeiärztlicher Untersuchung gesundheitlich für den Gefangenenbewachungsdienst geeignet.
	Du bist uneingeschränkt bereit und geeignet, im Schicht- und Wechselschichtdienst zu arbeiten.


Außerdem freuen wir uns, wenn du folgende Eigenschaften mitbringst:

psychische Belastbarkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Empathie, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Kollegialität, Verständnis für ein stabiles demokratisches Wertesystem, professionell sachliches Handeln
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